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Gratis. BASEL, den 4. Juni 1892.
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Hotel, Gasthof oder Gasthaus?

Zürich, den 28. .Mai 1892.

Au die Tit. Redaction der « Hôtel-Revue »

In Nr. 10 vom 14. Mai 1892 Ihrer .Hotel-
Revue» haben Sie eine sachgemäße, zutreffende
Ueantworlung der vom Tiroler Landesverband
aufgestellten Fragen über Rangordnung von
Gasthöfen u. s. w. gebracht. Der Verfasser dieser
kurzen Studie, Herr Frauz "Wegensteiii, Schweizerhof,

Rheinfall, bekundet damit wiederum ein
lebhaftes Interesse an den \erscliiedenen Fragen des

liolehvesens. ein Interesse, welchem man in den
Kreisen der schweizerischen Hoteliers gern öfters
begegnen möchte, als dies leider nicht der Fall ist.

Die Antrage des Tiroler Landesverbandes ist
dem Unterzeichneten direkt zugegangen und es

hat sicli derselbe, als mit dem Schweizer
Holelierverein in naher Beziehimg stehend, und
als Vorsitzender des Verkehrs-Verein Zürich
erlaubt, mehrere Sektionen von Hotelier-Vereinen
um die Beantwortung der bezüglichen Fragen,

-welche alle ain Fremdenverkehr betheiligten Kreise
inleressiren müssen, anzugehen.

Zur Förderung der Lösung dieser Fragen
erlaube ich mir, Ihnen eine meiner Ansicht nach,
vorzügliche Arbeit des Berner Hotelier-Vereines,
welche ich bereits weiter geleilet habe, zur
Veröffentlichung zu übermitteln. In den meisten
Punkten ergibt sielt sachliche Uebereinslimmung
mti der Auflassung des Herrn Wegenstein, wenn
auch die Anordnung der Schlussfolgerungen, und

Erwägungen eine verschiedenartige und in beiden
Arbeilen völlig selbständige ist.

Von den übrigen angefragten Sektionen des

Schweizerischen Hotelier-Vereines war eine
Antwort leider nicht erhältlich.

* *
$

Bern, den 12. April 1892.
Herrn Ed. Guyer-Freuler, Zürich.

Geehrter Herr!
Durch das offizielle Verkehrsbureau Zürich

ist uns eine Anfrage des Landesverbandes der
vereinigten Kur- und Fremdenverkehrsvereine
in Tirol zugesandt worden mit der Einladung,
unsere Antwort an Sie, geehrter Herr zu richten.
Die Frage des obbenannlen Landesverbandes
geht dahin, die wesentlichen Unterscliiedsmerk-
tnale zwischen einem Hotel (Gasthof) I und II
Ranges und einem gewöhnlichen Einkehrgasthaus

zu bezeichnen lind zwar auf Basis :

a) Der Anlage und Bauausführung.
b) Der Einrichtung resp. Ausstattung.
c) Der Führung. Direktion, Personal etc.

und sollte zur Beurtheilung eine vom
internationalen Reisepublikum stark besuchte Stadl
bis (100.000 Einwohner) in Mitteleuropa zu
erwähnen sein.

Wie Ihnen, geehrter Herr bekannt, bietet Bern
betrelTs Grösse und Frequenz durchaus keinen
Anhaltspunkt und kann also unsere Anschauung
nur objektiver Natur sein.

Vor Allem ist nach unserer Ansicht Hotel und
Gasthof sjnonim und zerfallen die Kategorien
in Gasthöfe L II und III Ranges (das letztere
als gewöhnliches Einkehrgasthaus).

Rei Anlage ist der Charakter des Platzes
massgebend.

1. Kur- und Aufenthaltsort wie (Wiesbaden,
Baden-Baden).

IL Eine Stadt (kleinere Residenz oder Regierungs¬
silz, grösseres industrielles Centrum mit
besseret Thealer, Militär etc.

III. Ein eigentlicher Tourislenplatz.
Die unter Kategorie I und II bezeichneten

Orte verlangen ein grösseres Anlagekapital
durch Aufwand im Bau und Ausstattung. Der
Fremde verweilt da längere Zeit und es
entstehen dadurch grössere Ansprüche an
Räumlichkeiten, auch muss die bauliche Ausführung
mit den Forlschritten auf technischem Gebiete
(Elektrizität, Lift, Closets etc.) im Einklang
stehen. In einem (Kategorie III) Touristen-
Passage Hotel sind diese Ansprüche nicht so

gross und ist das Hauptgewicht bei der
Erstellung auf gute, praktische Einrichtung zu
richten.

Was nun die innere Ausstattung und
Einrichtung anbelangt, so ist es ja selbstverständlich,

dass in Gasthöfen an Orten, wo der Fremde
Aufenthalt nimmt, in jeder Beziehung mehr
Comfort und elegante Meublirung verlangt werden,

als in einem Touristen Hotel. Es ergibt
sicli schon dieses durch den Umstand, dass an
Plätzen, wo der Fremdeweilt, Zimmer mit
Salons verlangt werden. Im Touristen - Hotel
begnügt man sich für eine oder zwei Nächte
mit einem Schlafzimmer. Die äusseren Merkmale

in der Klassifikation zwischen Häusern
I. und II. Ranges dokumenliren sich so zu sagen
von selbst. Der Bau, die innere Ausstattung
sind mehr oder weniger luxuriös und
bescheidener; doch sind auch die Ansichten in
dieser Beziehung verschieden und beruhen auf
der Individualität der leitenden Persönlichkeit
und es wird oft mehr den Faktoren der
Konkurrenz, als der richtigen kaufmännischen Basis
Gehör gegeben. Der Gaslwirlh richtet sich in
der ganzen Installation (nach seiner Auffassung)
so ein, dass er in einein Geschäfte I. Klasse
den gerechten Anforderungen an Comfort und
Bedienung entspricht. Das Haus II. Ranges
befolgt das gleiche Prinzip, doch da die Klientel
weniger Ansprüche stellt, so kann auf allen
Gebieten einfachere Ausführung erfolgen.

Das Daus III. Ranges befriedigt einfache
Ansprüche und bescheidenere Wünsche. In der
Führung eines Hauses sind vor Allem die Grösse
und Frequenz des Geschäftes massgebend und
diese bedingen die Organisation.

In einem grössern Hause I. Ranges kann der
Wirth nicht alles selbst leiten, sondern muss
sich mit einem Stabe von Angestellten
umgeben, die seine Intentionen im Geschäftsbetriebe,

Ueberwacluing des Personals und auch
Iheilweise die Kontrolle ausführen. Die ganze
Leitung hat also den Charakter einer Administration

mit einem relativ zahlreichern Personal.
Im Hause II. Ranges kommt der Wirth

persönlich viel mehr in Contact mit seinen Gästen.
Er sorgt selbst für ihr materielles Wohl, seine
Rathschläge werden in Anspruch genommen,
er muss auch mit den Verhältnissen der Stadt
ganz vertraut sein und oft nolens volens seine
Gäste unterhalten. Das dienende Personal ist
an Zahl kleiner, doch oft qualitativ durch die
stete Kontrolle des Wirlhes in Dienstleistung
Angestellten in Geschäften I. Ranges ebenbürtig.

Im Hause III. Ranges sind der Wirth und seine
Frau das eigentliche Element im Geschäfte.
An ihre Persönlichkeit werden grosse Ansprüche
gestellt und müssen sich durch praktische

Kenntnisse, Leistungen und Leutseligkeit
bewähren. Die Zahl der Angestellten ist klein
und so ist für den Wirth und seine Frau stets
grosse Mühewallung und Arbeit vorhanden.

Aus dem vorgehenden resuinirt sich nun, dass
die äussern Merkmale zwischen Häusern I., II.
und III. Ranges durch:

a) Grössere oder kleinere Anlage des Kapitals,
auch Bau und Mielhwerth des Objektes.

b) Luxuriösere oder bescheidenere Einrichtung.
c) Durch die Entfaltung des administrativen

Theiles (Zahl der Angestellten, Bedienung,
Annehmlichkeiten) sich ergeben.

In Häusern I. Ranges verkehren gewöhnlich
die Gäste, welche zum Zwecke der Unterhaltung
und Gesundheit reisen, bestimmte Ansprüche
stellen (unter Voraussetzung höherer Preise).

Im Hause III. Ranges, oder Einkehrgasthof sind
als Gäste der kleinere Geschäftsreisende,

' die
Landbevölkerung und die Kunden und richten
sich die Ansprüche und Verpflegung darnach.

Die gestellten Fragen sind in einem bestimmten
Rahmen vorgezeichnet und enthalten wir uns
somit, die Beantwortung noch weiter auszudehnen.

Genehmigen Sie, geehrter Herr, die
Versicherung unser vorzüglichen Hochachtung und
Ergebenheit.

Namens des Berner Gaslhofvereins
Der Präsident : A. Kraft.
Der Sekretär: C. Hauser.

* **
Zürich, den 22. April 1892.

An den Tit. Landesverband der Vereinigten Cur-
und Frenidenkehrs-Vereine in Tirol.

Gestatten Sie mir zu Ihrer Fragestellung und
deren Beantwortung einige Bemerkungen:

In allgemein gültigem Sinne lässt sich
weder die Frage nacli den Unterscheidungsmerkmalen

von Hôtel, Gasthof und Gasthaus (Einkehrhaus),

noch diejenige nach einem Rang-Unterschied
von Bewirlhungsgeschäflen stellen, und ohne nähere
präzise Begrenzung und localer Bezeichnung auch
nur schwer beantworten : denn genau genommen,
gibt es so viele Kategorien, als es Geschäfte
(nennen wir sie « Bewirtlumgs- und Unterkunfls-
anslallen) gibt.

Die Schwierigkeit der Fragestellung selbst ist
Ihnen jedenfalls schon bei Abfassung des Circulars
klar geworden und ich halte die von Ihnen
angewendete Beschränkung auf drei Hauptpunkte
für eine erste Anfrage für zweckmässig und ein
vorläufiges Resultat sichernd. Für weitere
Durchführung einer Klassificalion müssen dann allerdings
nocli einige andere massgebende Punkte erörtert
werden, wie z. B. die Be'gangenschafl (Klientel),
die Hülfsmiltel. welche für solche Geschäfte zur
Verfügung stellen, die Anforderungen, welche
gestellt werden dürfen u. s. w.

Denn wenn auch in dieser Richtung eine
gewisse Wechselwirkung mit der Anlage eines Be-
wirthungsgeschäftes, mit dessen Einrichtung und
mit dessen Führung besteht, so sind lokale
Bedingungen, Verkehrs-Bichlungen, Verkehrs-Einrichtungen.

Höhenlage, klimatische und topographische

Verhältnisse, Sitten, Gewohnheiten und
Anschauungen des Landes oder der Gegend für
die Begangenschaft, für die zur Verfügung stehenden

Hülfsmiltel und den Charakter des
Geschäftes im Allgemeinen ebenso massgebende
Faktoren, wie Anlage, Einrichtung und Führung
des Geschäftes, und sind häufig nicht so sehr in
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